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Das Wirtschaftsblatt hdie 
Rechtsanwältin in ihrer 
Kanzlei in der Wiener 

Innenstadt besucht um die 
noch ausstehende Entschei-
dung des EuGH zu dem Thema 
zu besprechen. Der Bereich On-
line-Marketing ist nicht unmit-
telbar gesetzlich geregelt, son-
dern berührt verschiedensten  
Rechtsgebiete, zB das Marken-
recht und das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb. 
Ebenso sind das E-Commerce-
Gesetz und das Mediengesetz 
zu Fragen der Kennzeichnung  
von Werbung, der Impressum-
spflicht für Websites und zu 
Haftungsfragen angesprochen. 
Das Datenschutzgesetz und 
das Telekomgesetz spielen eine 
Rolle, wenn es um die Erhebung 
und Verwendung personenbe-
zogener Daten geht.

Wirtschaftsblatt: Sind 
erfolgreiches Online-Marke-
ting einerseits und der Schutz 
der Mitbewerber sowie der 
Internetuser andererseits 
ein Widerspruch? Wo besteht 
Handlungsbedarf? 

Windisch-Altieri: Recht-
lich ist vieles umstritten und 
noch in Entwicklung. Wir haben 
erst in den letzten Jahren Ent-
scheidungen, die mit Online-
Marketing zu tun haben, erhal-
ten. Diese betreffen Fragen des 
Marken- und Wettbewerbsrechts 
beim Keyword Advertising (insb 
Google-Adwords); eine rich-
tungsweisende Entscheidung 
des EuGH die Aufklärung brin-
gen wird steht nun an, inwieweit 
das Buchen von fremden Mar-
ken als Keywords im Rahmen 
von Online-Werbung erlaubt ist. 
Zum Datenschutz beim Einsatz 
von Analysesoftware (zB Google-
Analytics) gibt es erste Entschei-
dungen in Deutschland. Auch 
für Österreich ist eine Klärung 
herbei zu führen, ob IP-Adressen 
personenbezogene Daten dar-
stellen und ihre Speicherung 
daher datenschutzrechtlich 
problematisch ist.. 

WB: Worin liegen die kon-
kreten Gefahren für Unter-
nehmer und Internetuser bei 
der Verwendung von Tools wie 
Google-Analytics? 

Windisch-Altieri: Google-
Analytics und vergleichbare 
Analyse-Tools verfolgen die 
Bewegungen des Users auf ei-
ner aufgerufenen Website und 
speichern Informationen über 
Verweildauer, Aktivität oder 
Herkunft des Users usw. Einige 
Analyseprogramme erheben und 
speichern dabei die IP-Adressen 
der User; Google speichert die 
Daten dabei auf Servern in 
den USA. Dies ist aus Daten-

schutzgründen bedenklich. Die 
IP-Adresse identifiziert zwar im 
Regelfall noch nicht eine kon-
krete Person, zumal auch Pri-
vatpersonen zumeist gar keine 
fixe IP-Adresse haben; sie eröff-
net jedoch die Möglichkeit, die 
ausgewerteten Daten mit dem 
konkreten Nutzer zu verknüpfen. 
Dies könnte Google in die Lage 
versetzen, ein persönliches Inter-
netbewegungsprofil des Users zu  
erstellen. 

Wer Analysesoftware einsetzt, 
sollte sich daher genau erkundi-
gen, welche User-Daten dabei  
erhoben und gespeichert wer-
den. Um auf der sicheren Seite 
zu sein, sollten  Webseitenbe-
treiber darauf achten, dass die 
eingesetzte Software ohne die 
Verwendung von IP-Adressen 
auskommt. Jedenfalls sollte auf 
der Website auf die Verwendung 
von Analysesoftware und die 
damit verbundene Datenver-
wendung deutlich hingewiesen 
werden und die Zustimmung des 

Users eingeholt werden.. 
WB: Gibt es Entscheidungen 
zur Verwendung von Analyse-
Tools?  
Windisch-Altieri: In 
Deutschland gibt es bereits 
Entscheidungen, die sich mit 
der Frage der Zulässigkeit der  
Erhebung und Speicherung von 
IP-Adressen durch Analysesoft-
ware befassten. Konkret ging 
es um Ansprüche der User auf 
Unterlassung und Löschung 
der Daten. In Berlin beurteilten 
die Gerichte IP-Adressen als 
personenbezoge Daten – ein 
Münchener Gericht war ande-
rer Meinung. Die Frage ist in 

der deutschen Rechtsprechung 
also noch umstritten. Höchst-
gerichtliche Entscheidungen 
bleiben abzuwarten. Die Ten-
denz geht aber dahin, dass 
IP-Adressen zu den personen-
bezogenen Daten zählen. In 
Österreich ist zum Filesharing 
höchstgerichtlich geklärt, dass 
die  Provider Personendaten zu 
dynamischen IP-Adressen nicht 
speichern dürfen. Ob dies auf 
Analyse-Tools ebenso anwend-
bar ist, bleibt offen.

WB: Thema Keywords. Ist 
es rechtlich problematisch, 
wenn ein Unternehmen Kenn-

zeichen eines Mitbewerbers 
als Keyword einsetzt? 

Windisch-Altieri: Bei der 
Gestaltung von Websites ist auf 
die Auswahl der Metatags zu ach-
ten. Von einer Verwendung von 
fremden Kennzeichen als Meta-
tags im Quelltext der eigenen 
Website, ohne entsprechenden 
Information auf der  Website, ist 
in jedem Falle abzuraten, da dies 
von der österreichischen Recht-
sprechung als Markenverlet-
zung angesehen wurde. Anders 
ist dies, wenn die Verwendung 
der Marke in den Metatags mit 
dem sichtbaren Website-Inhalt  
im Zusammenhang steht, weil 
dann ein berechtigtes Interesse 
an der Benützung besteht und 
diese dem „Fair Use“  entspricht. 
Schaltet ein Unternehmen je-
doch auch Online-Werbung so 
stellt sich die Frage, welche Key-
words hier zulässig sind. Beim 
Keyword Advertising bucht der 
Werbetreibende beim Suchma-
schinenanbieter Suchbegriffe, 
sogenannte Keywords und 
steuert so die Schaltung seiner 
Anzeige. 

Gibt der User einen gebuchten 
Suchbegriff ein, so erscheint die 
Anzeige. Die Anzeige erscheint 
optisch getrennt oberhalb oder 
rechts von der Trefferliste und ist 
als „Anzeige“ gekennzeichnet. 
Umfassen diese Keywords nur 
allgemeine oder beschreibende 
Begriffe, ist das unproblema-
tisch. Verwendet das Unterneh-
men aber fremde Marken , so ist 
die Frage, ob das Keyword auf 
diese Weise beim Publikum  Ver-
wechslungen herbeiführen kann 
und daher Markenrechte ver-
letzt. Erscheint dabei das fremde 
Kennzeichen in der geschalteten 
Werbeanzeige selbst, liegt eine 
Markenrechtsverletzung vor. 
Ob dies beim unsichtbaren Key-
word, wenn also das Keyword 
nur die Platzierung der Anzei-
ge steuert, ohne in der Anzeige 
aufzuscheinen, anders beurteilt 
wird, ist offen; dies insbesondere 
wenn die Anzeige räumlich ge-
trennt oberhalb und neben der 
Trefferliste als Anzeige gekenn-
zeichnet erscheint. Dies ist inter-
national Gegenstand zahlreicher 
Gerichtsverfahren. Der OGH 
hat diese Frage aus Anlass des 
„Bergspechte“- Falls dem EuGH 
vorgelegt; hier hat ein Veran-
stalter von Outdoor-Reisen den 
Namen eines  Mitbewerbers als 
Keyword gebucht. Ein deutscher 
Parallelfall ging auch zum EuGH. 
Kurz gesagt: Keywords und 
Keyword-Optionen sind daher 
sorgfältig auszuwählen.

 
Vorsicht ist dabei für Wer-

betreibende und Agenturen 
für die Buchung von Keywords 

und die Auswahl der Keyword-
Optionen geboten. Markenin-
haber können zu ihrem Schutz 
eigene registrierte Wortmarken 
bei Google derzeit noch sperren 
lassen. Hier ist daher jedenfalls 
die anwaltliche Beratung zu 
empfehlen.

WB: Welche Verantwortung 
trifft Google und den Werbe-
kunden?  

Windisch-Altieri: Google 
kann nach Ansicht des OGH nur 
für Rechtsverletzungen seiner 
Kunden in Anspruch genom-
men werden, wenn solche of-
fensichtlich sind. Google muss 
nach dieser Entscheidung daher 
ohne Abmahnung die Keywords 
seiner Kunden nicht auf Mar-
ken- oder Wettebewerbsverlet-
zungen prüfen. 

Auch in Frankreich hat u.a. 
das Nobellabel Louis Vuitton 
Google geklagt, weil die Ein-
gabe der Marke zu Webseiten 
von Anbietern gefälschter und 
verwechselbarer Waren führte. 
Das französische Höchstge-
richt hat die Frage, ob Google 
für solche Markenverletzungen 
verantwortlich sei, dem EuGH 
vorgelegt. 

Die nun vorliegenden Schlus-
santräge des Generalanwalts 
haben international für Aufse-
hen gesorgt, da er die Meinung 
vertritt, dass weder Google noch 
der Werbekunde Markenrechte 
verletze, wenn fremde Marken 
als Keywords gebucht würden. 
Zunächst ist das Angebot der 
Keywords nur zwischen Google 
und seinen Kunden und das Bu-
chen einer Marke als Keyword 
daher kein markenmäßiger Ge-
brauch; dadurch würden noch 
keine Waren der Allgemeinheit 
angeboten. Aber auch die Ver-
bindung, welche die Keywords 
zu den Websites andere Anbie-
ter herstellen, stellt keine Mar-
kenverletzung dar. Den Inter-
netnutzern sei bewusst, dass 
als Ergebnis einer Suchanfrage 
nicht nur die Website des Mar-
keninhabers erscheine. Ver-
wechslungsgefahr liege nicht 
vor, weil der Internetnutzer nur 
aufgrund des Inhalts der Anzei-
ge und eines Besuchs der Web-
site beurteile. Die aufgerufenen 
Websites seien oft absolut legal. 
Die Haftung von Google bestehe 
daher nur bei Vorliegen beson-
derer Umstände. Sofern die An-
zeige in Google AdWords selbst 
jedoch Markenrechte verletze, 
hafte Google jedoch, so der Ge-
neralanwalt. Der Dienst Google 
Adwords sei ein entgeltlicher 
Dienst. Google habe daher Neu-
tralität in Bezug auf die Ange-
bote zu wahren. Die Schlussan-
träge sind für den EuGH jedoch 
nicht bindend. 

VORSICHT BEI Keyword AdS
 und Analyse-Tools

STOLPERFALLEN DES ONLINE MARKETINGS. Die Wiener Rechtsanwältin und Expertin für Online Marketing  
Dr. Bettina Windisch-Altieri zum Thema der Verwendung fremder Marken bei Keyword Advertising und der 

Speicherung von IP Adressen bei Analyse Tools 

„Bis zur Entscheidung des EuGH 
bleibt es daher weiterhin spannend, 

ob der Gerichtshof dem Generalanwalt 
folgt.“

Dr. Windisch-Altieri

Dr. Bettina Windisch-Altieri spricht über Lockerungen beim Keyword  Advertising mit frem-
den Marken und dem Risiko bei der Verwendung von Analyse-Tools 
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